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Bebauungsplan Nr. 1181 
- Lebenshilfe Büntepark - 

 
 
 

Bisheriges Verfahren und Geltungsbereich 
 
 
 
 

 
 

 

Planung Süd  

Stadtteil:  Kirchrode 

Geltungsbereich: 
Das Plangebiet wird begrenzt durch die östliche 
Straßenbegrenzungslinie der Bemeroder Straße, 
die Südgrenze des Büntegrabens, die Ostgrenze 
des Grundstückes Bünteweg 3 und die südliche 
Straßenbegrenzungslinie des Bünteweges. 

 

  
Bisherige Drucksachenbeschlüsse:  

15-1921/92 
628/93 und 

833/93 (Zusatz-
antrag) 

1370/93 
15-0253/2004 

0823/2004 
2265/2004 

Beschluss zur vorgezogenen Bürgerbeteiligung 
Aufstellungsbeschluss, Zurückweisung von Einwänden aus der vorzeitigen 
Bürgerbeteiligung 
 
Fortführung des Verfahrens 
Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
Beschluss über Anregungen, Aufstellungsbbeschluss 
Auslegungsbeschluss 
 

 


